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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1974

Norm

AKIB Art6 Abs2 Z2

VersVG §6 Abs3 C

Rechtssatz

Bedingt vorsätzliche Verletzung der Aufklärungsp6icht durch einen Versicherungsnehmer, der im Gegensatz zum

Versicherer den Standpunkt vertritt, unter den besonderen Umständen die fragliche Auskunft verweigern zu können,

mangels zwingender Gründe aber nicht ausschließen kann, daß die gegenteilige Au9assung des Versicherers der

Rechtslage entspricht.
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